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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1973

Norm

EheG §60

Rechtssatz

Verfehlungen eines Teiles können als erheblich weniger schwer als jene des anderen Ehegatten beurteilt werden, wenn

sie die Antwort auf die Einstellung des letzteren zur Ehe darstellen und dadurch hauptsächlich von ihm, wenn auch

nicht immer unmittelbar, ausgelöst worden sind.
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